
Beilage zur Laibacher Mumg.

Wir Franz der Zweyte )c. )c.

>3)chen hiemit Jedermann zu vernehmen, wienach Wi r durch den
Umstand. daß die dermalen im Umlaufe dlsindlichm Wiener-
Stadt - Banket te ! schon größtemhclts sehr abgenützt sird . und be-
sonders sehr btträchtl!che Summen von den kleineren Kalhegorien
wegen aänzllcl^Undmuchbatkelt dadtn vertilgt werden müssen, Uns
veranlaßt bcttwden haven, neueVankozetlel nach einer verbesserten.
damrlMM'N und zugleick dle Verfälschung mehr erschwerenden Form
vcljerNgen zu lassen, gegen wvlche dle dermalen cirkulirenden Vanko-
î cttel nach und nack elnaclölet. und <o diese Leztere bis zum Ver-
lauf des weiter unten h. 9 fesigesttzten Termins gänzlich auAr
Uml.mj gesttzl weiden sollen.

§. i.

Wie diese neue Bansozettel in ihrer äußern Gestalt eingerich-
tet süw , elgen die, dem Patente beygefügten Muster, welche Mu-
ster ltdock zu Vorbeugung des MißbraucheS, auf gesalbtem Pa-
piere und dle Ncchmen d.r unterzeichneten Wiener Stadt-Mags-
siralualiln, vnd Bankohaupttasse-Oderdeamten , nicht mit der
dem Onginil gleichen Handschrift, sondern mit gewöhnlicher la-
te'nischer Trl'ckscdr'tt, und mit der Aufschrift: Abbildung eilles
Wiener < Stadr - VankozettelK, abgedruckt worden süid.

§.2.

Die neuen, in Umlauf zu setzenden Vankozettel, welche a lk .
vom uen Jänner des lausenden ^ t e n ^ a k r e s ^
und übrigens dle nämlichen Vestandthttle,^wie ^
halten, (aufgenommen, daß statt der Ü s h ? r / ^ ^ ^ ^
schieden.r Magistratsräthe auf alle , im d s ättesten W ^ ^ ^

volMl ich durch ^e u stl^, Einrichtung des Pap.ers, worinn zur
Erjchwer^na der Verfälschung, der Werth des Bankozettels vtel-
lält lg, thtlls ln Schauen, lhells in Licht vorzüglich au« unte"



den zwey Siampiglkn angebracht, und überdieß auch in den Stam-
pig l ie selbst ausgedruckt ist.

§ . 3 -

Außer diesen wenigen Aenderungen in der Form , haben übri-
gens alle übrigen Eigenschaften dieser neuen Bankozettel vollkom-
men die nämlichen zu seyn, und zu verbleiben, welche für dlt
Wiener-Stadt-Bankozettel nach Maaßgabe des Patcns von itett
August 1771. und uen I u n y 1785. dann i<Mn August 1796. bei
stlmmt wordm sind.

§ - 4 .

D a die Bankozettel Haares Geld vorsitl/cn, so müssen solche
wte es bisher geschehen lst, bey allen Wntllchen , wie immer Nah-
men führenden Kassen in allen Unseren hun^aiiscktn, böhmischen,
gcUizischen und österreichischen Erblanden, bey Aoführung aller Ab^
gaben und Gefalle, so wie in dem Prwatokrfchr in dem vollen,
daraufgesetzttn Wenhe als Haares Geld ang.nomm n , und ebett
so wechseljettig bey allen Aerarialzahlungcn an Jedermann auöge^
geben werden.

§. 5.

Zur Auswechslung dieser neuen Banfozettel kür baarcs Geld,
oder des ^eztern gegen Erstere, wie auch dcr größcrn Bankozcttcl-
gattungen in Klelnere, und der Leztern in Gröss.re, blclben torta»
die nämlichen Kassen, wie bisher bestimmt.

h. 6.
Die Kassen erhalten von einer Zeit zur andern nach BedürA

niß den ersorderltchtn Verlag sowohl an Bansozetteln, als daarew
Gelde, um die Auswechslungen wte bisher, immer ohne V M ^
gerung fortsetzen zu tonnen. Bey einer, in irgend emer P r o ^ H
sich ereignenden, ungewöhnlich stärkern Auswechslung aber, wo vr
dazu gewidmete gewöhnliche Vorrath an Van ozetleln, und ba^ " "
Gelde mch: zureichen sollte, wird die Veranstaltung soglelch S"ro,
ftn werden, daß d« Kassa binnen 14 Tagen , oder nach ^ " ^ 2 , ,
helt des Bandes, längstens in drey Wochen nach EllorvtlNP "»"
Seid oder Bankozetlein verlehen werde.



5. 7.
Die nluen Vankozetteln sind bestimmt, die Stelle der Alte»

zu vertrelten, daher müssen die, bisher tm Umlaufe gewesenen Ak-
ten , aeaen die Neucn umqesetzt werden. Zu dieser Umsetzung wer-
den die Besitzer der alten Bankozetlel an die bestimmten Kassen hier,
und in den Provinzen angewiesen-

5.8.

Da es nickt möglich ist, alle Gattungen der neuen Bankozet-
tel deren dermalen mit Inbegnff der bereits, durch ein eigenes
Patent vom i."cn May l. I . in Umlauf gefetzten, ein und zwey
Gulden ?tttel, neun verschiedene Kathegorien sind, zugleichM Um-
lauf zu brinqen, so wird zuerst in dem Monate September mit der
Ausstoßung der 5 Gulden, und iO Guldcn Gattungen , als wor-
an ltck M der Cirkulation der stärkste Abgang äußert, der Anfang
aemackt we^dm, von welcher Zelt an, solche den öffentlichen ge-
sekmassaen Umlauf in Unfern vorgedachten Erblanden haben, mu-
hin auch von dieser Zeit an, ber, dm dazu bestimmten Kassen in
dkm M^ße , als chnen nach und nach der erforderliche Verlag hler-
an zu v'rsckaffen möql'ch ftyn wud, gegen die alten Ban ozettel
aller G a ^ n g n ausgewechselt werden. Auf glelche Art sollen so.
dann in den solqcndtn Monaten die fünf und zwanzlg, und lunfzlg
Gulden dann die hundert Gulden, endlich dle fünfhundert und
tausend Gulden Stücke in öffentlichen Umlaut gesetzt, und gegen
dlc AltlN ausgewechftlt werden.

§- 9. . '
3ur gänzlichen Auswechslung der dermalen coursirenden alten

Vankozett.l wird die Zeitfrist überhaupt, und ohne Unierschied der
in > und ausländischen Besitzer, bls zum letzten Iunius i8o i . hle-
mit festgesetzt. Nach Verlauf dieser mehr, als hinlänglichen Zeit-
frist, wird kein alter Bankozettel mehr ausgewechselt, oder statt
baaren Geldes angenommen werden.

Da die Bankozettel baares Geld vorstellen, so ist hievon eine
nothwendige Folge, daß dle vttlohrnen, oder g ä n M getilgten kei-
neS EMeS M g sind. "



? D ie abgenützten, zerrissenen , ober wie immer beschädigten aber
insofern noch alle Hauptbestandtheile vorhanden sind, werden bey
den bestimmten Kassen gegen andere von glclchcm Betrage ausge-
wechjelt werden.

§. r?.
D a die ehemalige Gewohnheit zerrissene, oder auf andere

A r t beschädigte Vankozettel mit angeleimten oder angeklebten Pa-
piere , oder auf welch immer für eine andere Ar t zusammen zu
setzen, zu mancherley Mißbrauchen Anlaß gegeben hat , so wild
dieses Leimen und Verkleben der neuen Vankozettel bey Verlust
des ganzen Werthes eines so beschaffenen Vankozcttels verboten;
daher auch solche bey keiner Unserer Kassm ausgewechselt/ oder
statt baaren Geldes angenommen werden.

Dagegen bleibt jedem Besitzer eines zerrissenen Bankozettels
unbenommen, solches in eine der dazu bestimmten Kassen zu brin-
gen, wo ihm unter den h. 10. ausgedruckten Bedingniß der Er-
satz mit einem andern ganzen Vankozettel von gleichem Werthe
geleistet werden wird. Auch werden solche zerrissene und abge-
lützte Bankozettel bey den Kreis - und Filialkassen, bey den stän-
dischen Obereinnehmerämtern, und den KomitaMassm als Zah-
nung angenommen werden können.

5 '2 ,
Uebrigcns hat es auch in Ansehung dieser neuen Vankozettel

bey denjenigen Verfügungen zu verbleiben, welche in Unserem Pa^
tentevon 19.August 1796, §. 12., i ) . und 14.enthalten sind; daß
nämlich: ...,-...,.

2) Derjenige, welcher Vankozettel nachzuahmen, oder ächter
Vankozzetel durch Abänderung in eine höhere Summe, als
fur welche sie ursprünglich ausgestellt sind, zu verfälschen un-
ternehmen sollte, so auch der, welcher durch Nachahmung der
Unterschriften, Nachstechung der Wappen, oder Auslieferung
des Papieres, und der dazu gehörigen Formen Stempels
Matr izen, Buchstaben, Verzierungen, Pressen, oder eittev
der Zugehör, Gerätschaften und Werkzeuge, die auf "as
immer für eine Ar t zur Nachahmung oder 'Verfälschung der
Bankozettel dienen konnten, Vorschub geleistet / oder «ue
sonst immer mitgewirkt hat ; es mag nun das Unternehmen
zu Stand gekommn scy/ oder nicht; die Verfälschung mag



leicht, oder schwer zu erkennen seyn,
zu übergeben, und nach

^ Derienlae blnaegen, der emeNachmachung (sal)che^abrlka-
^tion) von Vanko ettcln zuerst und fr'ywill lg anzeiget, wenn

die Almabe mit den, zur Ergreifung des Schuldigen erforder-
hinreichend bestimmt befulldcn, und wenn

darauf derAnqezetgte dcs Verbrechens überwiesen worden ist;
sou eine Mlodnung von ̂ hen tausend Gulden aus demAera-
rium erhalten, und sein Nahme, wofern er es verlangt, ver-
schwiegen bleiben- . .. < «.

Wer solche bestimmte Anzeigen machet, dte zur Untersu-
chung und Nackspürung einer vorgehenden Verfälschung oder
Nachahmung dcr Bankozcttel, den gegründeten Anlaß geben,
wofern der Verbrecher entdecket , und des Verbrechens über-
wiesen worden ist, soll eine der Wichtigkeit der Anzeige, und
deS Gegenstandes angemessene Vclohn mg H l t e n -

W w aber der Mzcigcr selbst em Mitschuldiger, der
seine Mitverbrecher, noch ehe sie als solche bekannt geworden,
entdecke 7demselben soll die verdiente Bestrafung nachgese-
b?n, und wofern er nicht selbst der Verführer und Urheber
der MissetlM ist, noch ausserdem die oben bestimmte Veloh-

o) "Endlich ^ " e n d^v'orgedachteu Belohnungen auch Jedem,
welcker irgendwo in fremden Landern eme solche Nachah-
muna, oder Verfälschung der Vankozettel, uud ihren Urhe-
ber entdecket, und die Beweise Unseren, an auswärtigen
Höfen befindlichen Ministern, oder Unserer Finanzhofstelle
l iefert, zugewendet werden.

Gegeben in Unserer Haupt und Residenzstadt W i e n ,
den 15. Monatstag I u l y , tm achtzehnhundert, Unserer Rei-
che des römischen im achten, und der Erbländlscheu im neun-
ten Jahre.

Franz .

K u r r e n d e
Die Aufstellung zweyer Feuerwachter auf dem Rastel betreffend.

Cs ist die Wohnung des schon bestandenen Feuerwächterz
aus dem hiesigen Kaste! mcht nur dem Endzweck gemäß hergestellet,



sondern zur Sicherheit der Vorstädte Pollana und S t . Peter lerre
aanz neue Wohnung für einen zweyten Feuerwachter von den
3)erren Ständen aus patriotischen Eifer erbauet, auch ein zum
Heuerwachter geeigneter Mann bereits aufgenommen worden, wek
cher. sowohl d,e gewöhnlichen Feuerzeichen zu grben, die Stunden
nack cwer verläßlichen Uhr nachzuschlagen, als auch um n Uhr
M a ^ t s die zu obwn EndMek eiaends beygeschafte Glocke zum ?et-
ê en dcr Schließung der Scban?häu.str eine VlertelSwl-de hindurch
zu läuttn hHbeu w / rd ; so wird solches zur allgemeinen WlsssnschHft
und Nacdncvt mit dem Beysatz bekannt qemacht, daß um auch
in Hinsicht der öffentlichen Uhren, mehr Uiberemssimmung e i n -
führen , und die erforderliche Genauistkeit fortan erhalten zu kon-
nen, die weitere Einleitung getroffen worden ist, daß der unter oer
M r am Kastell wohnende Feuerwachter dieselbe taglich um die
Mittaaslwnde nack einer verlaßlichen Sonnenuhr richten, und zur
Richtschnur derjenigen, welche zum Aufziehen der noch sonst vor,
bandenen öffentlichen Uhrcn bestellet find, Mlt semer G'ockc ledes-
mal um die Mittagsstunde das ?eichen geden wird. Düse werden
daner angewiesen ihre Uhren um die hur bestimmte Stunde so ge-
wi6 ^u nckten, und in Ordnung zu erhalten, als sie bey vortom-
m-nden Fällen zur Verantwortung werden gezogm w;?den.

kaibach, am 3^. I " l w s 1800.

K u r r e n d e
I n Vetref der hierorts bestehenden Schankhäusrr.

Nm in Hinsicht der Schankhäuser jene Ordnung herzustellen
und handzuhaben, welche zu Verminderung derselben tttoroerllä,,
und mit höchster Hofentschließung vom 3'ten Jänner '799. v ^
aesckriehen worden ist, werden folgende Punkte zur unabwelsllHeN
Darnachachtung festgesetzet, uud allgemein bekannt gemackt-

E r s t e n s : ist der Weinschank so wle alle Gewerbe hierorts
nur Personal, kann folglich niemal auf die Wi t twe , vielweniger aui
den "zwevten M a n n , oder die Kinder übergehen, die ertheilte ^
aünlitauna hört daher mlt dem Absterben deS Mannes auf. ..
^ ' Z w e y t e n s : bis die ?ahl der Schankhäuser nicht auf " e
mit Hofentschließunq vorgeschriebene Anzahl herabgekomwen 'ey"
« r d , wird die Errichtung neuer Schankhäuser außer besondern
dem Publiko V^ttheil bringenden Umstsyden M l gestattet m oer-
ley FällkN ab« lperden



D r i t t e n s - die Partheyen mit ihren Gesuchen an ihre
Grundobllgkeit sich zu verwenden haben, welch letzteren der wettere
Gang derms Bewilligung seinm Stand-

ort verändert, ist von dem Tag der der
verlustiget. Aus eben dic,e Art werden
alle M t behandelt, welche "m Zelt lang den

Ausschank unterlassen, oder die Weme zu enugen Maaßen aus ane
gehollt zu haben überwiesen werden- Nebst

der Einstellung des Ausschanks nxrden ^ ^ , cÄ.5^.«
Sechstens: jene Wltthe, welche die Getränke verfäMen

und mit Wasser vermischen, noch besonders bestrafet- Endllch
S i e b e n t e s : auch dafür angesehen werden, wenn sie leM

Schild, oder sonst gewöhnliches Zelchen aushängen haben.
Laibach am 6ten August 1800.

Nachricht.
"kn Aolae mehrerer bestehenden Verordnungen mrden die dier

^aumstadt eaibach eigenthümlichen, und eine ganz neu zu emch-
^ Ünaqen^^^ m Pacht ausgelassen, nnd M Nach«
Nckt den Pachtllibhabern folgendes bekannt gemacht:

Eine d^cr Zlegelhütten befindet sich ausser der Vorftadt Tytv
ran mckt weit von dem Laibachftuß, von welcher wegen leichterer
Hu.und Abfuhr des Brennstoffes, der Kaichstew und der Ziegel
selbst ein Graben gefckniltm, und immerhin hinlänglich Wasser
vorhanden ist Daselbst befindet sich ein Brennofen, 3 g räumige
Twkunashütten, dte Ziegelmnsterswohnung, und alle zu einer Zl«
gelhütte erjorderliche G<rält)scha t̂en<

Diese Zirgelhütte empfiehlt sich vorzüglich durch ihre kleine
Entfernung von der Stadt und sonstige gute Lage; demohngeacktet
wird der Pachtschilling derselben nur auf iioc>. st. und zur Gicher-
hett desselben etne.reele oder fidejusorische Kauzion von noo. fl.
dann zur Stcherhelt der Gebäude eine ebenfalls reele oder ftdelufts
Njche Kauzion von 2ico. ft., zusammen al!o vsn ^ c o fi-bestimmt.

Dle zweyte ?legelhütte befindet sich ^u Berou ungejähr eme
Stunde ausser Laiiach, an der immerhin gut bestellten Straffe
von Strobelhos. so durch Konkurrenz konstrvirt wird. Dastlbst lst
bmits me TrotMngshiltte nbajitt, und die Herstellung emer zwey-



ten in Antrag, welche auf 1762 fl. beyläufig zu stehen kommn
würde, in welcher Rücksicht auch gegen billige Vedinqmsse allc^
taMae Unterstützung zu gewärtigen ist. M e nöthigen Gerathschas
ten. eine kleine Wohnung und abgesonderte Küche sind vorfttMg.
Es bestehet dsr Vonhe i l , daß mitlelst eines Teiches das Wasser
nack allen Arbeltsplätzen geleitet werden kann, ist mit der besten
i^elmerde, dte nur irg.ndswo gefunden werden kann , auf vtele
^abre versehen, welche nicht auf der Axe zugelühret werden datt,
föndcrn d a , wo sie gegraben w i r d , gleich zubereitet werden kann,
wodurch im Vergleich der erstern das Fuhriohn hon 30 und mehr
Gulden bey udcn Brande ersparet w i r d , und wo em grschlkttr
Pächter in Hinsicht der überaus guten Erde, ein nnd andere Ver<
beff rungen, vorzüglich bcy Daä)ztegeln wird machen könnin.

Auf dieser Zlegelhütte werden alle siegeln mit Steinkohlen
oder Torf gedrandt, und über die dießMge Fruerungsmodälltät
wird allgemeiner Um-mä t öffentlich erthellet werden.

Weqen Ueberkommung der Slellikohlen und d s Torfs ist bê
reits ein und das andere cmaeleltet, d'e fernerr Einlctsung abtt
kann dem Pächttr ganz überlassen, lhm alle Urtelstüßunq von Seite
der bohen kandesstelle zugesichert, und aller Vorschub geleistet wer-
den Der Pachtfchllling von dieser ^ieqelhütte lst tbi^fall^ sehr
masita. nur auf 700 ft. jährl ich, und die Kauzwn nacb Ar t der
ersten Zie^clhütte M Gickerstellung deö P^chlsch'll'ngö auf l oo f i .
und zur Sicherheit der Gebäude auf 1500 fi. zusammen aljo au»
22O0 fi. angetraftcn.

Wegen Ueberkommung einer größern Anzahl Ziegel und Herstel-
lung der Ä onkurrenz kam statt der abgebrannten ^ttgclhütte nne ganz
neue, zweyte Tro ungshütten, und eine Ztegelmclsterswohnung, und
zwa/an den sogenalnten klonen Graben errichtet werden, welcher
B az wegen der hinlänglich vorhandenen guttn Leimelde, der beque<
men^U'und Abfuhr zu Wasser, und wegen der kleinen Entfernung
von der Sladt dem Endzweck ganz entsprechend ist. .

Die Herstellung dieser Ziegclhülte, und dle Beyschaffung ver
nöthiqen Gerätschaften, wird nach Umständen dem Pachter seW
überlassen, selber auch allenfalls mit der hiezu erforderlich«.« BaarsHall
aeaen dem unterstützt werden, daß er die Gebäude nach V o r M t ! !
und emen richtigen Plan herstelle, und die zum künftig, n V e m ^
nöthige ^einmde und den Bre.mstofi gleich nach abgejchlossenen ^
traa herbeyschc ffe, damit olle Arbeiten gleich den andern ?ngelhullen
küntüges I rüy jahr unaufgehalten angelangen werden können-



n !» ^^^tschillinq für diese Ziege lhm"e wird auf <oo
^u.oen, we Nauzlon ader in dcr vorhin er.vahnken Absicht auf 400
N. desttmiut, die Pachzeit jeder Ziegelhütte aus sechs nacheinander
folgende I a h n , und ver Ansanq der Pachrzelt auf ocn 1. Nov. des
Agenwärllgkn Jahres der Tag d?r Versteigerung aber auf den 20
August d. I am Nachhauje, unter der^itung der k. k. Bau-und
VeucrloschPolizkifommlßion, den Lalbacher Magistrat, und den
burgtrl. AusMß leslqesehl, bts wohin dte weiscrn Pachtbedinanlße
beyder k.k. V^'UudFeucrlösch.PoliMommifflon. und bey dem
Laldacher Magistrat m den gewöhnlichen Kanzleystunden einaese-
htn, und d̂ e erwrdkrltche Auskünfte eingeholet werden können. ES
wud a M c"2lnssa^ genommen, borstchende Ileqelhutten Zusam-
men «rPläUaut-sulassen, und wird in diesem Fall der PaHtch^
?ng auf 2>OO sj. janrllch, und dle zu leistende H . , , . . ^ . , V c ^

gleiche Summe in Ansehuna des PachtsHmqs? R " a 3 ^
Gu.den ln Ansehung derGcbäude in der Tynmu und zn Vcrd.?
btstlmmt. ° "

E'V'ick ist noch nöthig zu erinnern, daß ohnerachtet die Au5-
rufung5or>lse nur auf ^oo. 720. und 4^0 fi zusammen aber auf
22OOsl. bcstimm^, und bey jeder der3Ziegelhütten nur 8- Brände
voruschrlttel. stnd, dennock bey jeder derselben mittelst genauer
Aulsicht 'o.Vrä^de und darnbergemacht werden können, und ben
elmulühner (^tdinarbelr bey z<0ln Brande ein reiner Gewinn von
2OO si. dle Müde d's Pachters lohnen, bey Verwenduna der Ktein"
koh en und des Torfs aber der Ertrag «o^urMicb arösser ^
fallen wnde. Lawach den^zo. Iul l ) 1 8 0 0 . ^ ^ " " ^

/ . N a c h t r a g .

« ä ° . U ^ H H ^ ' " " ^ " ' '^'«egen Veipachwg der

«rag um2c>ofi.,so wienuch d icHa^ion, ,« '^ a .." . Paclilbe-

um 2c,° ft. „ y ^ . t " daß >st auf 6 2 " / ' " 3'egelhütte
aber wird V.m P a b m zur Emcktun« ?' ' ' ^ ' ? ? " ' w'rd, zugleich

dessen Anträge öu eröffne,,. " " " " °em Pächter vorbchallüibieidt

'799^9 " u N Z R ! ^ bo» .9ten H°rnung
«793 z 9. ausomelucy vetdotben »l rd, in d« Stadt und Vorstäd-



len Hl'uschnpfe^ m dulden, un> nur höchstens 4 Zenten Heu und
Strod zur ?j^o!hdurft in Gewölbern, Gtallunqen, oder sonst Feu-
er sickern Orten aufzubckaltcn. gestattet w i rd , so ist zur Errich-
tung neuer Heuschupfen der zwischen den Neinen Graben und der
Strasse aus dem Stadtwald, bmter der kermschen Wiese, dann
hinter dem Wasenmcister befindliche Grund dazu ausgewählet,
und von der k. s. Prov. Bandirekzion die Platze ausgesteket wor-
den. Es wird daber allen, jenen, die eiaenen Wieswachs haben,
vder für die haltende Pferde einen Heuborrath sich verschaffen müs-
sen, bedeutet, dasi sie sich bei dem Stadtmagistrat binen 14 ^ ^
aen so gewies um die Ausweisung der zur Errichtung der Heu-
schupfen nöthigen Plätze anmelden sollen, als widrigens auf die
sich nicht Meldenden keine Rücksicht genommen, und wcnn bey
ein oder anderen bon Nett May künftiges Jahr angefang, einett
mehreres Heu, oder St roh als durck obqedachtes Patent bewil-
liget ist> vorgefunden werden solte, selbe mit der angemeffenelt
Strafe beleget werden wird.

Laibach deu 9ten August 1820.

l̂ » »s I ^. ^s A. >^'
Mssißett e in ha lber M i e n e r Metzen - - - 2 24 2 , 9 2 ^
K u k u r u z - , - - De t t l > - - - - — ^ " - ^
K o r n - - - - Det t«^ - - - - ' . 4 9 «>45 l 4«
Gers ten - - - - D e t t o - - - - j — ^ -^ -^ ^ ^
H i r s c h - - - - - D e t t o - « - - ^1« .? — — — ^
H a i d e n - - - - D e t t o ? « - - 2 » 7 — — — -^
Hsber - « - - Detto ^ , < . ^ - - ' ! ^ -- ^

Magistrat taibach den 13. Aug. l8ac>^

Anton Pauesch, Raitoffiziee.

K ö v t M b e r z e ich k j p.
DtN »2. DeS Hrn. Georg Mnyerhosser, k. f. Waarenbeschauer s e i n ^ ^

Johann. Nep. alt 5 Jahr, am Rann Nro. 335.

^ »3^ Maria Iurtfchuka , ledig , alt 4» Jahr, S t . Peter Vorstadt.


